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ber Rohrleitungen felbft bewerft. Hauptleitungen, welche

horizontal liegen, finb 125 — 150 mm weit ju nehmen,

Rebenleitungen unb KlofettfaHfiränge 100 mm, [faß»

leitungen für Slbroäffer bei einzelnen 93ecîen in tiefer
liegenben ©toctwerten 40 mm, S^ü<f)enanfc£)lüffe unb

Rababläufe 50 mm, wenn mehrere Bereinigt, bi§ 80 mm,
in gleicher 2Beite finb auch bie Seitungen oon 2Bafcf)=

tüchen ju legen, wenn biefe im ®a<hftocf eingebaut finb.

S>o(3=3JlarffI>eri$£e*
Rom öaprifthcn unö fmöifchen HôïJtnofW- 3t"

Runbholjeinïauf im SSalbe ift in jüngfter 3eit int all=

gemeinen nicht oiel gesehen. 2£ar fc|on bie 3ahl ber
Rerfteigerungen an unb für fiel) befchränlt, fo machte
fich obenbrein auch nur mctfjige Kaufluft bemerlbar. 2ßaS

angeboten würbe, war weniger für ben großen Rtartt,
al§ jur ®ecfung bes SotalbebarfS beftimmt. Ron ben

in Ratjern juletjt abgehaltenen Runbholzoerfäufen fei
ein in bem [forftamt Robenmais abgehaltener Sermin
heroorgehoben. Rieht nur beShalb, meil ein größeres-
Holjquantum babei in ffrage Jam, fonbern wegen ber
Höh® ber Bewertung beS angebotenen Materials. @S

hanbelte fich babei um einen Roroertauf, bei bem über
6500 m® offeriert würben. ®ie fforfttajen überfchritten
bie oorjährigen 9lnf<hläge um 1 SRC. pro m®. 2Benn

trotjbem bie greife bis ju 1672% überboten würben,
fo liegt bieS an bem ©begreifen eines ©ägewerfS, baS

fich unter allen Umftänben einen größeren Roffen fiebern
wollte unb baljer auch bie hohen ©ebote abgab. ®urcf)=

fchnittlidh würbe ber 2lnfcJ)Iag um 11% überfchritten.
®aS babifcCje AorftamtHuchenfelb oertaufte einen größeren
Soften Rabelftammholj ju 17%—25 SRI. baS gefilmter
ab 2Batb. Rom Hartha Jam nichts mehr Rennens»
wertes pm Slngebot.

Umcbieflenes.
^ur fÇrafie Der ©rfinbungSpatente. 3lm 20. 3uni

würbe taut „©chaffh- Anteiligenjbl." im Kafino bie erftc
orbentlidhe RereinSftbung ber im Mai gegrünbeten ©et»

tion ©cljaffhaufen beS ©cf)roetzerifchen Angenieur» unb
StrchitettenoereinS abgehalten. ®aS Haupttraftanbum beS

3lbenbS bitbete ein R or trag beS Henm Angenieur @.

Aejler aus Rern über baS Shenta: »®ie ©runb»
lagen ber ©efehgebung betr. ©rfinbungSpatente."
2ln baS interefjante Referat fdjlofj fich eine rege ®iS»

tuffion an.
®er Rortragenbe machte etnleitenb barauf aufmert*

faut, bah tn ber ©cfjmetz bem Ratentwefen oon «Seiten

ber Anbuftrie nicht bie gebührenbe Reacfjtung gefcljentt
wirb. A" anbetn Sänbern, in benen bie Anbuftrie eine

hetoorragenbe ©teflung einnimmt, wirb am SluSbau ber
Ratentgefetje ftetS gearbeitet, ©nglanb j. R. hat fich nor
wenigen Aalten ein neues ©efet) gegeben, weit man fich

bort beftrebt, bie fütjrenbe Rolle als Anbuftrieftaat wieber

ju ertämpfen unb einfieht, bah ein wirffameS Ratent»
gefeh hteju in heroorragenber Rßeife mithilft. ®aS 5. 3
gültige Ratentgefeh in ber ©ctjweij ift zwar auch neueren
®atumS, aber eS ift nicht aus eigener Anitiatioe beS

SanbeS gefcC»affen worben. ®ie Reranlafjung baju gab
baS àuStanb. ©S muhte in retatio turjer 3eit erlebigt
werben, waS bie grunbfählichen Mängel einigermahen
entfdhulbigt. A" bet Schweiz wirb oornehmlich baS

tiefere Riefen einer ©efehgebung betr. ©rfinbungSpatente
nid^t ertannt, weil auch baS je^ige ©efetj nid)t feinen

3wecfen entfprechenb wirten tann. ®arum erwärmt fich
auch bie Anbuftrie nicht für biefe Materie. ©in gutes
Rateptgefet) ift nicht allein eine gorberung ber Rechts»
tultur, fonbern auch eine gorberung einer gefunben 9Sirt=
fchaftSpolitif beS SanbeS. ©ineSteitS fchütjt eS baS geiftige
©igentum beS ©rftnberS, anbernteilS macht eS bie neuen
Abeen, bie in ben ©rfinbungen liegen, burch baS SRittel
ber ReröffentlicCjung ber ?ßatentfchriften ju geiftigen 3111»

gemeingütern. ®amit hebt eS baS ted>nif<he SBiffen beS

SanbeS unb förbert ben gortfehritt in technifchem Schaffen.
Am wettern erläuterte ber Rortragenbe bie unterfchieb»
liehen Refultate eines RatentgefetjeS mit Rorprüfung auf
bie Reuhett ber angemelbeten ©rfinbungen unb eines
©efetjeS, baS bie Ratente ohne eine folcfje Rorprüfung
erteilt. Rebeutenbe Anbufirieftaaten haben baS Ror»
prüfungSfgftem : 3lmerita, SDänemart, ®eutf'cf)lanb, @ng»

lanb, Rorwegen, Öfterreich unb Schweben. Keine Ror«
Prüfung haben z- R. grantreich, Atalien, Spanien, bie
Sürtei unb bie «Schweij. A" ber ©cljweij fehlt ber ooltS»

wirtfchaftlidhe ©influh beS ©efetjeS, weil fich bie Anbuftrie
tn bem Rtifdhmafdh oon Ratenten unb ©cheinpatenten,
bie erteilt werben, nicht gurectjtfinbet. Sludj ift bei uns
bie RechtSficherheit ber ©rfinber einerfeitS unb ber 2111=

gemeinheit anberfeitS nicht gewälfrleiftet, bah ftch ein ge»

rechtes Ratentwert entwicfeln tann. ©S fehlen hiefür
oor allem Seitfä^e jur Reftimmung beS RegriffeS ,,@r»

finbung". ®em ReanftanbungSoerfahren, baS unfer ©e»

jeh bei ber Ratenterteilung oorfçhreibt, fehlen 3Seg unb
3iel. ®aSfeibe ift ohne erheblichen Ruhen unb wirb
beShalb auch meiftenS als ©dhifane empfunben.

®er Rortragenbe wies im Saufe feiner ©rörterungen
auch barauf hin, bah bie im feigen ©efeh enthaltenen
Reftimmungen über bie ©rfinbungen betreffenb chemifhe
Rerfahren nicht befriebigen fönnen. 3luS ber ®iSfuffion,
bie fich an ben Rortrag anfehloh, ging beutlich hetoor,
bah bie 3uhörer bie Überzeugung gewannen, bah eine

Reoifion beS frf)weigerifc£)en ©efetjeS betr.
bie ©rfinbungSpatente notwebig fei. ®er ©et»

tionSoorftanb wirb beim 3entralfomitee beS ©. A' 31'

auch ©<hritte tun, um bie Retfolgung biefer ReoifionS»
frage zu einer 3lufgabe beS ©efamtoereinS ju machen.

©runöftiietgewinn» unb SßertjuwachSfteuer. ®em
©rohen Rat beS KantonS ©t. ©allen ift eine Ror»

läge über bie ©inführung etner 2Bertzuwachsfteuer unter»
breitet worben. ®en politifchen ©emeinben wirb baS

Recht oerliehen, eine ©teuer auf ben ©runbftüctgeminn
Zu erheben, ber beim Rerfauf oon Siegenfehaften auf ihrem
©emeinbegebiet erzielt worben ift. ®em 3ln= unb Rer»

tauf wirb jeber Saufet) unb jeber Rertrag gleichgefieHt,
ber bie Übertragung eineS ©runbfiücteS auf einen anbern
©igentümer zum 3wecte hat. 9Benn bie Übertragung
eirieë folgen ©runbftüdeS burch ©rbfehaft, ©heoertrag
ober 9luflöfung ber ehelichen ©emeinfehaft erfolgt, ferner
wenn ©taat ober ©emeinben eine Siegenfehaft oeräuhern,
wirb baS ©efets nidEjt zur Slnwenbung gebracht. ®ie
©teuer beträgt 15 % 00m fieuerpflichtigen ©ewinn, boch

tonnen bie ©emeinben biefen 3lnfah herabfe^en; fie werben
auch ermächtigt, in befonberen A^Ken bie ©teuer ganz
ober teilweife zu erlaffen.

Saugenfieftimbige Slnfttichfarben. Rei ber Reinigung
unb ®e§infeftton Pon ©ifenbahnwagen, namentlich bon
©üter» unb Riel)ioagen 3111- Retämpfung ber Riehfeuçhen,
werben bie SBagen gewöhnlich mit einer hochprozentigen,
auf 50® erlji|ten ©obalöfung au§gefpri|t, währenb in

befonberen fällen eine noch [tarier wirtenbe KrefoO

©djwefelfäuremifchung angewanbt loirb. ®er ©rfotg
biefer Rehanblung ber SSagen ift burctjauS befriebigenb,
both wirb babei ber Slnftrich ber SBagen ftart mitge"

nommen, ba bie genannten ©hemifalien ben Sact ftart
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der Rohrleitungen selbst bemerkt. Hauptleitungen, welche

horizontal liegen, sind 125 — 150 mm weit zu nehmen,

Nebenleitungen und Klosettfallstränge 100 mm, Fall-
leitungen für Abwässer bei einzelnen Becken in tiefer
liegenden Stockwerken 40 mm, Küchenanschlüsse und

Badabläufe 50 mm, wenn mehrere vereinigt, bis 80 mm,
in gleicher Weite sind auch die Leitungen von Wasch-

küchen zu legen, wenn diese im Dachstock eingebaut sind.

Holz-Marktberichte-
Vom bayrischen und badischen Holzmarkt. Im

Rundholzeinkauf im Walde ist in jüngster Zeit im all-
gemeinen nicht viel geschehen. War schon die Zahl der
Versteigerungen an und für sich beschränkt, so machte
sich obendrein auch nur mäßige Kauflust bemerkbar. Was
angeboten wurde, war weniger für den großen Markt,
als zur Deckung des Lokalbedarfs bestimmt. Von den

in Bayern zuletzt abgehaltenen Rundholzverkäufen sei

ein in dem Forstamt Bodenmais abgehaltener Termin
hervorgehoben. Nicht nur deshalb, weil ein größeres-
Holzquantum dabei in Frage kam, sondern wegen der

Höhe der Bewertung des angebotenen Materials. Es
handelte sich dabei um einen Vorverkauf, bei dem über
6500 im' offeriert wurden. Die Forsttaxen überschritten
die vorjährigen Anschläge um 1 Mk. pro m^. Wenn
trotzdem die Preise bis zu 16>/Z°/o überboten wurden,
so liegt dies an dem Eingreifen eines Sägewerks, das

sich unter allen Umständen einen größeren Postdn sichern
wollte und daher auch die hohen Gebote abgab. Durch-
schnittlich wurde der Anschlag um 11°/» überschritten.
Das badische Forstamt Huchenfeld verkaufte einen größeren
Posten Nadelstammholz zu 17^—25 Mk. das Festmeter
ab Wald. Vom Hartholz kam nichts mehr Rennens-
wertes zum Angebot.

iimchieaentt.
Zur Frage der Erfindungspatente. Am 20. Juni

wurde laut „Schaffh. Jntelligenzbl." im Kasino die erste

ordentliche Vereinssitzung der im Mai gegründeten Sek-

tion Schaffhausen des Schweizerischen Ingenieur- und

Architektenvereins abgehalten. Das Haupttraklandum des

Abends bildete ein Vortrag des Herrn Ingenieur E.

Jezler aus Bern über das Thema: „Die Grund-
lagen der Gesetzgebung betr. Erfindungspatente."
An das interessante Referat schloß sich eine rege Dis-
kussion an.

Der Vortragende machte einleitend darauf aufmerk-
sam, daß in der Schweiz dem Patentwesen von Seiten
der Industrie nicht die gebührende Beachtung geschenkt

wird. In andern Ländern, in denen die Industrie eine

hervorragende Stellung einnimmt, wird am Ausbau der
Patentgesetze stets gearbeitet. England z. B. hat sich vor
wenigen Jahren ein neues Gesetz gegeben, weil man sich

dort bestrebt, die führende Rolle als Industriestaat wieder

zu erkämpfen und einsieht, daß ein wirksames Patent-
gesetz hiezu in hervorragender Weise mithilft. Das z. Z
gültige Patentgesetz in der Schweiz ist zwar auch neueren
Datums, aber es ist nicht aus eigener Initiative des

Landes geschaffen worden. Die Veranlaßung dazu gab
das Ausland. Es mußte in relativ kurzer Zeit erledigt
werden, was die grundsätzlichen Mängel einigermaßen
entschuldigt. In der Schweiz wird vornehmlich das

tiefere Wesen einer Gesetzgebung betr. Erfindungspatente
nicht erkannt, weil auch das jetzige Gesetz nicht seinen

Zwecken entsprechend wirken kann. Darum erwärmt sich

auch die Industrie nicht für diese Materie. Ein gutes
Pateptgesetz ist nicht allein eine Forderung der Rechts-
kultur, sondern auch eine Forderung einer gesunden Wirt-
schaftspolitik des Landes. Einesteils schützt es das geistige
Eigentum des Erfinders, andernteils macht es die neuen
Ideen, die in den Erfindungen liegen, durch das Mittel
der Veröffentlichung der Patentschriften zu geistigen All-
gemeingütern. Damit hebt es das technische Wissen des
Landes und fördert den Fortschritt in technischem Schaffen.
Im weitern erläuterte der Vortragende die unterschied-
lichen Resultate eines Patentgesetzes mit Vorprüfung auf
die Neuheit der angemeldeten Erfindungen und eines
Gesetzes, das die Patente ohne eine solche Vorprüfung
erteilt. Bedeutende Industriestaaten haben das Vor-
Prüfungssystem: Amerika, Dänemark, Deutschland, Eng-
land, Norwegen, Österreich und Schweden. Keine Vor-
Prüfung haben z. B. Frankreich, Italien, Spanien, die
Türkei und die Schweiz. In der Schweiz fehlt der volks-
wirtschaftliche Einfluß des Gesetzes, weil sich die Industrie
in dem Mischmasch von Patenten und Scheinpatenten,
die erteilt werden, nicht zurechtfindet. Auch ist bei uns
die Rechtssicherheit der Erfinder einerseits und der All-
gemeinheit anderseits nicht gewährleistet, daß sich ein ge-
rechtes Patentwerk entwickeln kann. Es fehlen hiefür
vor allem Leitsätze zur Bestimmung des Begriffes „Er-
findung". Dem Beanstandungsverfahren, das unser Ge-
setz bei der Patenterteilung vorschreibt, fehlen Weg und
Ziel. Dasselbe ist ohne erheblichen Nutzen und wird
deshalb auch meistens als Schikane empfunden.

Der Vortragende wies im Laufe seiner Erörterungen
auch darauf hin, daß die im jetzigen Gesetz einthaltenen
Bestimmungen über die Erfindungen betreffend chemische

Verfahren nicht befriedigen können. Aus der Diskussion,
die sich an den Vortrag anschloß, ging deutlich hervor,
daß die Zuhörer die Überzeugung gewannen, daß eine

Revision des schweizerischen Gesetzes betr.
die Erfindungspatente notwedig sei. Der Sek-

tionsvorstand wird beim Zentralkomitee des S. I. A.
auch Schritte tun, um die Verfolgung dieser Revisions-
frage zu einer Aufgabe des Gesamtvereins zu machen.

Grundstückgewinn- und Wertzuwachssteuer. Dem
Großen Rat des Kantons St. Gallen ist eine Vor-
läge über die Einführung einer Wertzuwachssteuer unter-
breitet worden. Den politischen Gemeinden wird das

Recht verliehen, eine Steuer auf den Grundstückgewinn
zu erheben, der beim Verkauf von Liegenschaften auf ihrem
Gemeindegebiet erzielt worden ist. Dem An- und Ver-
kauf wird jeder Tausch und jeder Vertrag gleichgestellt,
der die Übertragung eines Grundstückes auf einen andern
Eigentümer zum Zwecke hat. Wenn die Übertragung
eines solchen Grundstückes durch Erbschaft, Ehevertrag
oder Auflösung der ehelichen Gemeinschaft erfolgt, ferner
wenn Staat oder Gemeinden eine Liegenschaft veräußern,
wird das Gesetz nicht zur Anwendung gebracht. Die
Steuer beträgt 15 °/o vom steuerpflichtigen Gewinn, doch

können die Gemeinden diesen Ansatz herabsetzen; sie werden
auch ermächtigt, in besonderen Fällen die Steuer ganz
oder teilweise zu erlassen.

Laugenbeständige Anstrichfarben. Bei der Reinigung
und Desinfektion von Eisenbahnwagen, namentlich von
Güter- und Viehwagen zur Bekämpfung der Viehseuchen,
werden die Wagen gewöhnlich mit einer hochprozentigen,
auf 50° erhitzten Sodalösung ausgespritzt, während in

besonderen Fällen eine noch stärker wirkende Kresol-

Schmefelsäuremischung angewandt wird. Der Erfolg
dieser Behandlung der Wagen ist durchaus befriedigend,
doch wird dabei der Anstrich der Wagen stark mitge-

nommen, da die genannten Chemikalien den Lack stark


	Holz-Marktberichte

